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Anordnung Nr. 3* 
über die Umbewertung der Grundmittel.

— Verkehrswesen —

Vom 24. September 1964

Auf Grund des § 6 Abs. 2 der Verordnung vom 
30. Januar 1964 über die Umbewertung der Grundmit
tel (GBl. II S. 118) wird im Einvernehmen mit dem 
Minister für Verkehrswesen sowie mit dem Leiter der 
Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik folgendes 
angeordnet:

I.

Geltungsbereich

§ 1

Diese Anordnung gilt für die nach den Grundsätzen 
der wirtschaftlichen Rechnungsführung arbeitenden 
volkseigenen Betriebe und 'Einrichtungen des zentral- 
und örtlichgeleiteten Verkehrswesens.

II.

Die Veränderung der Bruttowerte und 
des Verschleißes der Grundmittel

§ 2

(1) Die Grundmittel sind zum 1. Januar 1964 in die 
Buchführung zu folgenden Werten zu übernehmen:

* Anordnung Nr. 2 (GBl. III Nr. 30 S. 318)

a) Grundmittel, die auf Grund des Beschlusses des 
Präsidiums des Ministerrates vom 21. Dezember 
1961 zur Vorbereitung der Umbewertung der 
Grundmittel — Auszug — (GBl. II 1962 S. 34) und 
der Instruktion vom 30. Juni 1962 zur Durchfüh
rung der Generalinventur und weiteren Vorberei
tung der Umbewertung der Grundmittel (Instruk
tion .. .)* der Neubestimmung der Bruttowerte 
und der Neubestimmung des Verschleißes unter
liegen, mit den vorgeschlagenen neu ermittelten 
Bruttowerten und dem neu ermittelten Verschleiß,

b) Grundmittel, die nach den unter Buchst, а genann
ten Bestimmungen nur der Neubestimmung des 
Verschleißes unterliegen, zu unveränderten 
Bruttowerten und dem neu bestimmten Verschleiß,

c) Grundmittel, die nach den unter Buchst, а genann
ten Bestimmungen nicht der Neubestimmung der 
Bruttowerte und grundsätzlich nicht der Neube
stimmung des Verschleißes unterliegen, zu unver
änderten Bruttowerten und zu dem seit der Akti
vierung eingetretenen Verschleiß. Soweit in Aus
nahmefällen für diese Grundmittel der Verschleiß 
neu bestimmt wurde, ist dieser berichtigte Ver
schleiß zu übernehmen,

d) neue Grundmittel, die nach dem Stichtag der Ge
neralinventur — das ist der 30. Juni 1963 — erwor
ben wurden und deren Bruttowerte den Wieder
beschaffungspreisen bzw. neueren Preisregelun
gen entsprechen, zu diesen Bruttowerlen und dem 
seit der Aktivierung eingetretenen Verschleiß,

* Sonderheit der Deutschen Finanzwirtschaft — Die Vorbe
reitung der Umbewertung der Grundmittel S. 59 —


